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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER! LA,NDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates �����:�.�.:.� ... ��:'�.����I�;��� 
Parlament 

1010 Wien 

Datum: 4. MAI 1994 

/ 1; \ 
verteitt._�.<J� __ ._'l._L:!:' .J7 fL c; V: 

Wien, am 3.5.1994 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

S-394/Sch 

Durchwahl : 

479 

BetreFF: EntwurF eines Bundesgesetzes, mit dem das Nutter­
schutzgesetz 1979 und das ELtern-KarenzurLaubsge­
setz geändert wird 

Die PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des NationaLrates die 

beiLiegenden 25 RbschriFten ihrer SteLLungnahme zum o. a. 

EntwurF mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den GeneraLsekretär: 

gez. Dr. Noszek 

25 BeiLagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFfSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 e HR I F T 

Rn das 

Bundesministerium für 

Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1011 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
Zl.S2.13S/3-2/9+ 10.3.199+ 

Wien/ am 2.5.199+ 

Unser Zeichen: 
S-39+/Sch 

Ourch�ahl: 
+19 

Betref"f": Entwurr eines BundesgesetzesJ mit dem das l1ut­
terschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzurlaubs­
gesetz geändert werden 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern öster­

reichs beehrt sichJ dem Bundesministerium rür Rrbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurr eines BundesgesetzesJ 

mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenz­

urlaubsgesetz geändert werdenJ rolgende Stellungnahme zu 

übermitteln: 

Das Mutterschutzgesetz und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

rinden auf" Rrbeitsverhältnisse Land- und rorstwirtschart­

Licher Dienstnehmer keine Rnwendung. Trotzdem sind die 

Regelungen insoweit von BedeutungJ aLs eine Beispielswirkung 

zu erwarten ist. Die Präsidentenkonrerenz erhebt daher 

roLgenden Einwand gegen die Vorlage: 

Bisher erhieL ten Hausgehi l rinnen,l die nach RbLaur des 5. 

Schwangerschaftsmonates gekündigt wurdenJ die Sonderunter­

stützung gemäß § 29. Im Gegenzug zum Rusbau des Kündi­

gungsschutzes erroLgt nun durch den Gesetzgeber die Rurhe­

bung jener RegeLungen, die die Sonderunterstützung betrer-
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fen.! mit der Begründung, daß man nicht zu gleichheitswidri­

gen Lösungen kommen wolle. Es wird argumentiert.! daß andere 

schwangere Rrbeitnehmerinnen, die nach Zustimmung des Ge­

richtes gekündigt werden.! eine solche Sonderunterstützung 

auch nicht erhalten. 

Die Pr�sidentenkonferenz spricht sich gegen diese R�ge­

lungstendenz aus.! mit der durch den Rusbau des Kündi­

gungsschutzes die Rrbeitgeber einseitig belastet werden, 

dagegen aber die Leistungen der Rrbeitsmarktverwaltung 

eingespart werden. 

Wunschgem�ß werden 25 Rbschriften dieser Stellungnahme dem 

Pr�sidium des Nationalrates übermittelt. 

er Pr�sident: 

gez. NR Schwarzböck 

Ddr General$ekret�r: 

gez. Dipl. Ing. Dr. Fahrnberger 

-' . ' 
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